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immer wieder zwei unterschiedliche Perspektiven zusammengeführt 
werden: diejenige der klösterlichen Historiographie, aus deren Sicht das 
Schweizer Besitztum ein rechtmässiges und kostbares Vermächtnis und 
dessen Wegnahme demzufolge ein Raub und ein herber Verlust war, mit 
der eidgenössischen Geschichtsschreibung, in der der politische Einfluss 
St. Peters als eine Art Fremdherrschaft und deren Beendigung als Befrei- 
ung interpretiert wurde. Wäre noch die Sichtweise der Schweizer Unter- 
tanen St. Peters hinzuzufügen: Sie wehrten sich - wie die Schwarzwäl- 
der Untertanen - gegen als ungerecht empfundene Lasten, nutzten den 
Berner Machtanspruch für eigene Interessen und wurden damit jedoch 
auch zu dessen Spielball. Letztlich waren sie eher unsicher, ob sie mehr 
von der alten Kloster- oder der neuen Stadtherrschaft profitierten. Die 
realen Machtverhältnisse enthoben sie einer Entscheidung. 

1 .  Die Schweizer Güter in der Gründungsphase des Klosters 

Die erste historisch fassbare Gestalt der Zähringerdynastie ist Bertold I , ,  
der nahe seines Machtzentrums, der Limburg oberhalb Weilheim, (spä- 
testens) 1073 eine Propstei gestiftet hatte. Dabei folgte er zunächst si- 
cher einem religiösen Impuls innerhalb seiner Familie, da in dieser Zeit 
zwei seiner Söhne selbst Benediktiner geworden waren, der eine, Herr- 
mann I,, der Stammvater der Badener, unter Zurücklassung seiner Fami- 
lie, in Cluny, der andere, Gebhard, der spätere Bischof von Konstanz, in 
Hirsau. 1078 fiel König Heinrich IV. in Alemannien ein und zerstörte die 
Besitzungen der Königsgegner, darunter auch Weilheim. Bertold I. soll 
über die Kriegsgräuel in geistige Umnachtung gefallen und nach acht- 
tägigem Todeskampf auf der Limburg gestorben sein. Nach dem Tod 
Bertolds I. wurde die Propstei, bis dahin fürstliches Eigenkloster, jedoch 
zu diesem Zeitpunkt wohl ohne festes Klosterleben, von Gebhard, zu 
dessen Erbgut Weilheim gehörte, mit Zustimmung seines Bruders Ber- 
told als Priorat an Hirsau übereignet.12 
1079, d.h. unmittelbar nach den Verlusten im alten Herrschaftsgebiet, 
begann Bertold II. mit der gewaltsamen Eroberung des Breisgaus und 
schuf damit Bedingungen, die auch die Interessen am Weilheimer Klos- 
ter verändern sollten. 1084 wird der Mönch Gebhard mit deutlicher Un- 
terstützung der antikaiserlichen Partei und derjenigen Abt Wilhelms von 



Einzug der Monche in St Peter, . -- 
Deckenbild in der vormaligen 

-. Kloster-, heute Pfarr- und Seminar- -. -. *>>- 
kirche St Peter, Franz Joseph h> 

. -- 
Spiegler um 1730 Foto Bild- und - -- 

J/' 
k 

Filmstelle der Erzdiozese Freiburg \ 

(Christoph Hoppe) 

Hirsau Bischof von Konstanz. Damit erfolgt ein grundsätzlicher Sinnes- 
wandel: In Absprache der beiden Brüder sollte dieses Kloster von dem 
an Hirsau gebundenen Priorat zur Abtei, d.h. wieder eigenständiger und 
dadurch für den Herzog und den Bischof (kirchen-)politisch verfügbarer 
werden. Noch 1089 hatte man eine neue Kirche, den Vorgängerbau der 
heutigen Weilheimer Stadtpfarrei, errichtet. Doch schon 1090 traf Ber- 
told II. die Entscheidung, das zur Abtei erhobene Priorat auf den 
Schwarzwald zu übertragen. Ob der Bau der Kirche eine kompensatori- 
sche Vorbereitung der Verlegung oder aber ein Hinweis auf die Kurzfris- 
tigkeit der Entscheidung war, muss noch offen bleiben. Auf jeden Fall 
wird man für diesen Entscheidungsprozess neben der Verlegung des ter- 
ritorialen Schwerpunktes in den Breisgau sicher auch die verschiedenen 
Rollen Gebhards - Mönch, Bischof und päpstlicher Legat - für wichtiger 
halten müssen, als dies bislang geschehen ist. Den st. petrischen Mön- 
chen war dies, wie eine Wappentafel um 1700 zeigt, wohl noch bewusst 



gewesen. Dort is t  neben Bertold II. Bischof Gebhard von Konstanz als 
zweite tragende Gestalt zu sehen. Den entscheidenden Anstoss zur Ver- 
legung der Abtei in die Nähe des neuen Herrschaftszentrums bei Frei- 
burg gab möglicherweise jedoch die 1090 endgültig an Agnes gefalle- 
ne Erbschaft ihres Vaters. In diesem Jahr starb «in noch jungen Jahren)) 
ihr Bruder Herzog Bertold von Schwaben, so dass das Hausgut Rudolfs 
nun «in der Hauptsache)) an sie und ihren Gemahl Bertold II. fiel.13 
Erst die Möglichkeit, das neue Hauskloster in St. Peter mit den Besitzun- 
gen im damals noch so genannten Burgund auszustatten, eröffnete die 
Perspektive auf eine sicherere materielle Basis, als dies die relativ be- 
scheidenen Güter in dessen näherer Umgebung und die Besitzungen um 
Weilheim geboten hätten. Der endgültige Anfall der Erbschaft Rudolfs 
und die Aussendung der Dienstleute zur Suche nach einem geeigneten 
Platz für die ((fromme Stiftung)) der Zähringer, die auch Teil einer strate- 
gischen Territorialpolitik war,14 fallen in dasselbe Jahr. War die Stiftung 
des Klosters Weilheim um 1073 Zeichen einer religiösen Bewegung, so 
muss die übertragung auf den Schwarzwald mit dem Wandel vom 
((schwäbischen Reformkloster zum zähringischen Hauskloster)) (Karl 
Schmid) differenzierter als Ausdruck eines überlegten Machtkalküls ge- 
sehen werden. Rudolfs Nachlass als möglicher essentieller Bestandteil 
eines neuen Klosters war sicher ein Faktor für den Sinneswandel («mu- 
tata mente))), das Hauskloster statt am alten Ort nun als Neugründung 
zu planen und dabei auch nicht Rückgriff auf Vorhandenes z. B. in Zell 
(später St. Lllrich) zu nehmen. Wenn man später Rudolf unter die Stifter 
einreihte, so ist dies eine Würdigung seines Beitrages für die materiellen 
Belange des ((verlegten)) Klosters. Ob diese Stiftung in seinem Sinne ge- 
wesen wäre, weiss man nicht. Möglicherweise wurde er mit seinen bur- 
gundischen Besitzungen ungewollt zum Stifter der Abtei St. Peter. 
Zwar war durch die Heirat seiner Tochter Agnes riit Bertold II. die Ver- 
stimmung, die es nach 1057 durch die Konkurrenz zu Bertold I. um den 
schwäbischen Herzogstitel gegeben hatte, in traditioneller Form durch 
Familienbande endgültig beigelegt, aber eine Förderung des Zähringi- 
schen Hausklosters musste dies nicht unbedingt zur Folge haben. Viel- 
mehr war St. Blasien der religiöse Mittelpunkt der Rheinfeldener Familie, 
und Rudolf hatte dieses Kloster, in dem viele Mitglieder seiner Familie be- 
graben lagen, tatkräftig unterstützt. Er selbst hatte dieses zum Hausklos- 
ter seiner Familie entwickelt. Nach der Einführung der Reform von Frut- 
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rief die bischöfliche Kurie von Konstanz um Hilfe an, die dem 
Probst daraufhin mit Exkommunikation und Suspendierung drohte. Der 
Prozess ging zu Ungunsten des Klosters aus und setzte ihm gegenüber 
eine Bussandrohung von 20 Mark Silber bei Nichtrespektierung der Ent- 
scheidung an. Angesichts solcher Streitigkeiten entstand nicht zufällig im 
14. Jahrhundert eine Rechtssammlung zu Herzogenb~chsee.~~ 
Eine andere, den historischen Umständen angemessene Reaktion auf die 
Bedrohungen der burgundischen Besitze findet man in der st. petrischen 
Äbtegalerie bei Walther 11. (1350-1353), der bereits im ersten Jahr sei- 
nes Abbatiats das Bürgerrecht in der seinem Dinghof nächstgelegenen 
Stadt Solothurn erwirbt. Da er gleichzeitig Probst von Herzogenbuchsee 
genannt wird, heisst dies, dass der Titel in dieser Zeit beim Abt verblieb 
und am Ort ein Verwalter eingesetzt war. Das Bürgerrecht von Personen, 
die ausserhalb der Stadt wohnten, war für die Stadt selbst ein Mittel der 
Territorialpolitik, das ihr zusätzliche Einflussmöglichkeiten und Einnah- 
men ver~chaffte.~' Für die Institutionen, die das Bürgerrecht erwarben, 
war es ein politischer Schutz, da jede Bedrohung, z. B. der Probstei, 



gleichzeitig einem Stadtburger galt Die Richtung des notwendigen 
Schutzes war klar Zwar sollte die Vogtei der Kiburger nicht in Frage ge- 
stellt werden Fur den Fall jedoch, dass diese des Klosters Rechte zu 
schmalern versuchten, trat die Beistandspflicht Solothurns in Kraft 
Einen letzten grosseren politischen Erfolg verbuchte das Kloster St Peter 
in Seeberg Dort hatte es schon 1264 einen Rechtsstreit mit der Ritter- 

, familie vom Stein um den Burgaschisee und um 1320 den oben er- 
wahnten zwischen dem Pfarrer von Seeberg und der Probstei um den 
Zehnten aus Neurodungen gegeben. Beide waren zu Ungunsten des 
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seit der Schenkung durch Agnes 1093 zu St. Peter gehörte, hinzukom- 
mendes Gut war oder eine Restitution des alten Rechts an der Kirche, ist 
nicht klar. Auf jeden Fall erzählt die Bildunterschrift in der Galerie der 
Äbte unter Heinrich 1 1 .  (1382-1390), dass die Einverleibung der Pfarrei 
den durch ungünstiges Geschick und die Habgier von Eindringlingen ver- 
ursachten Schaden bis zu einem gewissen Grad wieder gutgemacht 
habe. Vielleicht hatte das Bürgerrecht von Solothurn die Situation der 
Abtei im Oberaargau so verstärkt, dass dieser Streit nun zu ihren Guns- 
ten ausging. Die Symptome der Krisenanfälligkeit in Bezug auf die poli- 
tische und wirtschaftliche Sicherheit der Schweizer Gebiete verstärken 
sich und finden in den st. petrischen Dokumenten ihren Niederschlag. 
Anfang des 15. Jahrhunderts ging mit dem Burgdorfer Krieg die Macht 
der Kiburger zu Ende. Die Vogtei über Herzogenbuchsee ging von 1406 
an in mehreren Schritten an Bern über.39 So war es nur folgerichtig, dass, 
als auch die letzten Pfandrechte 1416 an Bern fielen, der st. petrische 
Abt Heinrich V. von Hornberg (1414-1427) zeitgleich für eine halbe 
Mark Silber im Jahr auch das Berner Bürgerrecht erwarb und dafür mit 
Herzogenbuchsee haftete. Abt Heinrich V. wird in der Historiographie 
des Klosters als energischer Verteidiger und eifriger Wiederhersteller der 
Rechte und Güter des Klosters bezeichnet. Sein Bemühen um die Siche- 
rung von Herzogenbuchsee findet für das Kerngebiet der Abtei eine Ent- 
sprechung in der Erstellung des ersten st. petrischen Weistums ebenfalls 
im Jahr 141 6. Seine Bestellung während des Konstanzer Konzils zusätz- 
lich als Abt der Reichenau durch Papst Martin V. war wohl eine Aner- 



kennung seiner politischen Durchsetzungsfähigkeit von höchster Stelle. 
Aus der Rückschau lässt sich feststellen, dass mit dem Übergang der 
Vogtei an Bern das Ende der st. petrischen Besitzungen in der Schweiz 
eingeläutet wurde, jedenfalls gab es für sie danach nie mehr eine so ru- 
hige Phase wie es die ersten 100 Jahre gewesen waren. Waren die Gü- 
ter in der Periode der Zähringer selbst ein Teil von deren Territorialpolitik 
und dienten als Schenkung zudem dem Seelenheil der Familie, so gab es 
in den folgenden zwei Jahrhunderten immerhin noch eine machtpoliti- 
sche Konstellation, in der die Abtei mehrere Elemente gegeneinander 
ausspielen konnte, Stadt gegen Vogt, Vogt gegen Untertanen. Jetzt aber 
gab es nur noch einen Machtfaktor, die zunehmend stärker werdende 
Stadt Bern, für deren Territorialpolitik die aus der Fremde verwalteten 
Güter und von dort beanspruchten Rechte ein Störfaktor waren. 
Zunächst liess man diese zwar formal unangetastet, die Zeit arbeitete je- 
doch für die Stadt. Auf dem Land wohnten nun städtische Untertanen 
und Dinghofleute nebeneinander. Letztere sahen ihre alten Sonderrech- 
te schwinden, während die Stadtbürger unter sichererem Rechtsschutz 
standen. Bern hatte sich 141 5 von König Sigismund wichtige Privilegien 
zur Stabilisierung seiner Landesherrschaft genehmigen lassen. Die so ge- 
nannten Ausburger, die Bern schon seit der Kiburger Zeit als fünfte Ko- 
lonne zur ((Infiltration in die feindlich feudale Umwelt)) genutzt hatte, 
blieben nach der Übernahme der Vogtei erst recht ein Stachel mitten un- 
ter den dadurch widerspenstiger werdenden st. petrischen Hofleuten. 
Die stärksten Stützpunkte der Berner Ausburger waren U. a. in Herzo- 
genbuchsee (37-47) und Huttwil (21-22). Die Gerichtsakten erzählen 
von den zunehmend notwendig werdenden Prozessen gegen diese. 
Was in den ersten drei Jahrhunderten undenkbar war, wird nun im 15. 
Jahrhundert als Zeichen von Resignation erstmals Realität: Das Kloster 
gibt altes Besitztum auf. 1426 ist unter Probst Konrad von Hofen, da- 
nach Leutpriester in Huttwil (Abt 1443-1449) der erste Verkauf einer 
halben Mühle und Bläue in Oberönz belegt. Im Streit mit Huttwil um das 
ewige Licht ruft er im gleichen Jahr den Entscheid des Rates von Bern 
an.40 1433 hatte die gleiche Behörde in einem Streit zwischen dem Klos- 
ter und einem Huttwiler Bürger zu urteilen; letztlich tat sie es trotz un- 
sicherer Aktenlage auf Grund eines Eides, den Konrad von Hofen als 
Priester und Ordensmann ablegte, zu Gunsten der Abtei.41 Der «Ab- 
stieg)) Hofens vom Probst zum Leutpriester in Huttwil hing wohl mit den 



hier besonders gefährdeten Gütern zusammen, für deren Verteidigung 
man einen starken Verwalter benötigte. Als Abt war Konrad von Hofen 
der erste, der die Bischofsinsignien trug. 1436 wird unter Probst Hans 
Tüffer der Verkauf von drei Vierteln der Mühle und des Kornzehnts von 
Wanzwil dokumentiert. Unsicher ist, ob er identisch ist mit dem gleich- 
zeitigen Abt Johannes V. Tüffer (1427-1439). Auf jeden Fall war eine 
Familie Tüffer in Herzogenbuchsee ansässig, was heisst, dass man ähri- 
lich wie in Schwaben auch hier aus den zum Kloster gehörenden Ge- 
bieten Nachwuchs für den Konvent rekrutierte. Eine gerichtliche Rege- 
lung aus der Zeit von Probst Tüffer, dass Kranke und Schwangere unge- 
straft im Gewässer der Probstei fischen durften, wirft ein Schlaglicht auf 
die soziale Dimension der klösterlichen Herrschaft. Urngekehrt konnte 
die Abtei erst durch zwei Beschlüsse des Berner Rates 1442 und 1453 
ihr altes Recht auf den ((Kostwein)) von jedem auf klösterlichem Terri- 
torium verkauften oder ausgeschenkten Wein d u r ~ h s e t z e n . ~ ~  
Wenn in der Folgezeit die Verkäufe aus dem alten Gut nicht mehr ab- 

ist dies vor allem auch ein Ausfluss der schwierigen wirt- 
schaftlichen Lage der Abtei im Schwarzwald. Die Annalen erzählen von 
ihrem ((kläglichen Zustand)) und dass sie «von Schulden fast erdrückt)) 
worden sei. Gläubiger drängten auf Rückzahlung der Schulden, und wie 
in St. Märgen, das über diesen Vorgängen das Kloster schliessen und den 
Restbesitz verkaufen musste,44 suchte der Freiburger Kleinadel (Schne- 
welin, Blumeneck U. a.) die Schwäche des Klosters zu seinen Gunsten 
zu nutzen. Anders jedoch als in St. Märgen führte die Krise für St. Peter 
nicht ins Debakel, sondern konnte in einer Weise abgewendet werden, 
dass die Freiburger Gerichtsherren die Güter nicht wegnehmen konnten 
und das Kloster gerettet wurde. Die Reorganisation der Klosterfinanzen 
galt in dieser Zeit auch «als wichtige Voraussetzung für die Neubelebung 
der monastischen D i s z i p l i n ~ . ~ ~  Politische Unterstützung gaben die Häu- 
ser Habsburg und Württemberg, die ökonomische Rettung kam aus dem 
Verkauf von Gütern in Schwaben und in der Schweiz. Leicht gefallen 
wird dem Kloster die Weggabe seines mittelalterlichen Stiftungsgutes 
nicht sein, aber so, wie es am Anfang die Existenz überhaupt erst mög- 
lich gemacht hatte, sicherte es nun das Überleben. Um nur einige der 
Verkäufe zu nennen: Unter Probst Konrad von Lupfen 1437 Brüggelmatt 
und Brühl, 1443 das Meiertum in Huttwil an die Stadt, die nun den Ver- 
walter selbst wählen konnte, während die Einnahmen wenigstens vor- 
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läufig noch an die Probstei Herzogenbuchsee gingen46, 1451 ein Zehnt- 
anteil von Wanzwil. 
Für die Herzogenbuchseer Beziehungen eine besondere Gestalt ist Hans 
von Küssenberg, der, aus einem Schweizer Adelsgeschlecht stammend, 
vielleicht wegen der schwierigen Wirtschaftslage zum Abt gewählt, zu 
den politisch starken Gestalten der Klostergeschichte gehört. Zwar konn- 
te auch er in seinem Abbatiat (1 453-1 469) weitere Verkäufe zumindest 
im Schwäbischen nicht vermeiden, sein Bemühen galt jedoch vor allem 
der Sicherung der alten Rechte, von denen er sich als Probst von Herzo- 
genbuchsee von Bern mehrere bestätigen liess. In St. Peter sorgte er für 
die Abfassung des grossen Dingrodels (1456),47 der gleichsam die mit- 
telalterliche Rechtsentwicklung durch eine Kodifizierung abschloss. Als 
Grundrecht der Abtei blieb er bis zur Säkularisation in Kraft. 
1467 muss es zu einem massiven Streit zwischen dem Abt und dem Her- 
zogenbuchseer Probst Johannes Keller gekommen sein, von dessen Ab- 
berufung sich der Abt auch durch vier Berner Räte als Schiedsrichter und 
die Äbte von Wiblingen und Blaubeuren als Vermittler nicht abbringen 
liess. Im Oktober 1467 beklagt sich Bern beim Abt über den ständigen 
Wechsel der Kirchherren, von denen manche unerwünscht seien. Vor 
diesem Hintergrund geht Abt Küssenberg mit der Resignation 1469 
selbst nach Herzogenbuchsee, wo  er bis zu seinem Tod 1484 als Probst 
für Kontinuität sorgt und die Situation Bern gegenüber so stabilisiert, 
dass aus dieser Zeit keine verlorenen Rechtshändel mehr bekannt sind. 
Die aus der Geschichte St. Peters bekannten Schritte der Rechtskodifi- 
zierung erhalten vor dem Hintergrund der Herrschaftsausübung in den 
Schweizer Besitzungen nochmals eine neue Bedeutung. 
Noch zwei der Pröbste bis zur Reformation werden nach ihrer Funktion 
in Herzogenbuchsee Abt von St. Peter, Simon Budner (1 492-1 496) und 
Petrus III. Gremmelspach (1496-1 51 2). Während von Budner nur knapp 
überliefert ist, dass er ein tüchtiger Okonom gewesen sei, gehört Grem- 
melspach zu den bedeutendsten Abten der gesamten Klostergeschich- 
te.48 Während seiner vier Jahre in Herzogenbuchsee lässt er durch Rats- 
und Gerichtsentscheidungen die Rechtsverhältnisse z. B.  im Hinblick auf 
den Frondienst festschreiben und gibt so, ähnlich wie später in seinem 
Abbatiat, sowohl dem Kloster wie den Untertanen eine Sicherheit, die 
die festgelegten Pflichten zumindest nicht als willkürlich erscheinen lies- 
sen. Wenn Johann Stock, einer seiner IVachfolger als Probst, 151 0, d.h. 



noch in seinem Abbatiat, einen Rodel über die Einkünfte von St. Peters 
Meierhof Huttwil anlegen liess, war dies sicher im Auftrag des humanis- 
tisch geprägten Abtes, der zwar die Rechte des Klosters sichern, dabei 
aber diejenigen der Untertanen nicht ausser Acht lassen wollte. 
In der Synopse der Ereignisse des 15. Jahrhunderts zeigen sich fast wie 
ein Menetekel die Vorboten vom Ende des st .  petrischen Eigentumsrechts 
an seinem Territorium, das für die Politik Berns immer wichtiger wurde. 
Die Übernahme der Vogtei durch die Stadt und das Bemühen der Äbte, 
deren negative Konsequenzen durch Erwerb des Burgerrechts abzumil- 
dern, bestimmten den Beginn des Jahrhunderts. Dem folgten, bedingt 
durch die wirtschaftliche Situation der Abtei, eine Reihe von Verkäufen 

Wappenscheibe des st. petrischen 
Abtes Jodocus Kaiser in der Kirche alter Lehen, was die politische Position in der Schweiz weiter schwächte 
von Seeberg, 151 7 .  ~ o t o  Wolf- - aber zum Überleben der Abtei im Schwarzwald beitrug. Bisweilen ver- 
gang Mecklenburg, St. Peter suchte man - so etwa beim Verkauf des Meiertums in Huttwil - wenigs- 

tens den ökonomischen Nutzen zu retten, wenn schon die politischen 
Rechte nicht zu halten waren.49 Schliesslich war es das Ziel mehrerer po- 
litisch begabter Äbte, wie am Stammsitz, so auch in der Schweiz durch 
Rechtskodifizierung und auf dieser Basis erfolgreich durchgeführten Ge- 
richtsverfahren die alten Besitzungen des Klosters zu sichern. Dennoch, 
zumindest in der Rückschau liegt über dieser Melange von abgenom- 
menen Rechten, von aus Not abgegebenen Gütern, der von Bern gerne 
gesehenen zunehmenden Widerständigkeit der Untertanen und dem 
endgültigen Wegfall einer fürstlichen Verteidigung, die ihren Antrieb 
noch aus einer auf die Sti-Fterfamilie und den Sti-Ftungszweck zurückge- 
henden Erinnerung und Verpflichtung erhalten hätte, die Ahnung vom 
Ende der st. petrischeri Verbindung mit der Schweiz. Das letzte Zeichen 
der st .  petrischen Herrschaft, ein Glasfenster in der Kirche von Seeberg 
mit der herrschaftlichen Wappenscheibe und einem knieenden Abt 
stammt aus dem Jahr 151 7,50 dem Jahr von Luthers Thesenanschlag. 

3. Der Verlust des st. petrischen Territoriums in der Schweiz 
im Zuge der Reformation 

Das Schicksal der Abtei St. Peter in der Zeit der Reformation hat durch 
die Einbeziehung von Michael Sattler eine neue Farbe bekommen. Hat- 
te die ältere Literatur aus dem zweiten und dritten Jahrzehnt des 16. 



Jahrhunderts allenfalls die Pest, die Besetzung des Klosters oder den 
Übergang der Kastvogtei an Osterreich erwähnt, so wird man mit dem 
st. petrischen Prior Sattler, der im Laufe der Reformation zum Mitbe- 
gründer der Täufer und 1527, drei Jahre nach Verlassen des Klosters, hin- 
gerichtet wurde, ein anderes Gesicht der Abtei wahrnehmen. Sattler war 
wohl zwischen 1505 und 1510 unter dem dem Humanismus zugeneig- 
ten Abt Gremmelspach in St. Peter Mönch geworden. Selbst hoch ge- 
bildet und in Kontakt mit einer Reihe von Freiburger Gelehrten, von de- 
nen einige über humanistisches Denken zur Reformation kamen, erleb- 
te er in seiner Vita mehrere Enttäuschungen, die Wahl eines Abtes, der 
im Denken und Tun das Gegenteil seines Vorbildes Gremmelspach war, 
den Verrat der Professoren an eigenem besseren Wissen aus politischem 
Opportunismus und schliesslich die reformatorische Variante der Staats- 
gläubigkeit. Seinen eigenen Uberzeugungungen, seinem Verständnis 
von Glauben und seinen Vorstellungen von menschlichem Zusammenle- 
ben treu bleibend, wählte er, als Hochverräter verurteilt, den Weg auf 
den Scheiterhaufen. Dies muss für die Abtei eine tief verunsichernde, 
möglicherweise dramatische Zeit gewesen sein.51 Eine Ähnlichkeit in der 
Behandlung der Zeitumstände für die Abtei und ihre Probstei Herzogen- 
buchsee fällt unmittelbar auf. In der klösterlichen Geschichtsschreibung 
hatte man die Erinnerung an die Person Sattlers offenkundig zu verhin- 
dern gesucht, nicht einmal sein Studienort liess sich eruieren,52 wofür 
freilich Freiburger Umstände verantwortlich waren. Für Herzogenbuch- 
see findet man in den Archivalien zwei letzte Pröbste.53 
In den st .  petrischen Akten is t  dies Johann Stock, der 1524 letztmalig das 
Solothurner Burgerrecht erneuert. Im Januar 1525 steht sein Name 
nochmals in den Akten der Stadt Bern, die ihm mitteilt, dass er jagen 
möge, doch wegen des Jagdrechts einen Vogt um Erlaubnis bitten müs- 
se. Für 1527 ergeben die st. petrischen Unterlagen ein merkwürdiges 
Bild: Im Compendium Actorum von Gregor Baumeister (5. 327) wird Jo- 
hann Stock nochmals als derjenige Probst erwähnt, dem die Berner De- 
putierten die Bücher abnehmen. In einem Schriftstück, das Baumeister 
als Vorlage diente, taucht sein Name in diesem Zusammenhang jedoch 
nicht auf.54 Letztmalig wird Stock in st. petrischen Archivalien bei seinem 
Tod 1529 als der letzte Probst verzeichnet. 
In der Literatur zur Reformationsgeschichte und in Berner Akten findet 
sich jedoch ein weiterer Probst, Rudolf Schneulin. Bereits 151 5 findet 



man in st. petrischen Akten einen Probst Rudolf, der zuvor Cellerar und 
Pfarrer von Neukirch war. Ob es sich dabei um den Rudolf Schneulin han- 
delt, der dann 1525 in Berner Unterlagen als Probst belegt ist und 1528 
Pfarrer der reformierten Nydeggkirche in Bern wird,55 ist nicht sicher. Auf 
jeden Fall taucht in der Liste derjenigen, die bei der Berner Disputation 
die Artikel unterschrieben haben, der Probst von Herzogenbuchsee auf. 
In der Zeile danach steht «H. Rudolf Schnewli, caplan uf der hlideck, den 
predicanten ~nderschr ieben)) .~~ Demnach dürfte der auch in der berni- 
schen Urkunde zur Liquidation der Probstei 1556 genannte letzte Amts- 
träger Rudolf zur Reformation übergetreten sein. In der st. petrischen 
Historiographie liess man ihm daraufhin, ebenso wie Michael Sattler, die 
Damnatio Memoriae, die Vernichtung der Erinnerung angedeihen. Weil 
man jedoch für die Darstellung der Vorgänge von 1527 noch einen 
Probst in Herzogenbuchsee brauchte, setzte man später nochmals den 
Namen desjenigen ein, der, folgt man den Berner Akten, seit 1525 durch 
Probst Rudolf ersetzt worden war. 
Zusammenhänge zwischen den Schicksalen Sattlers und Schneulins 
drängen sich auf: Im Herbst 1525, in dem Jahr, für das die Klosteranna- 
len später von Unglückszeichen zu berichten wissen, ((dass man hätte 
glauben können, der letzte Tag sei gekommen)), war Sattler unterwegs 
zu Zwingli nach Zürich. Sein Weg könnte ihn leicht über Herzogenbuch- 
see geführt haben: Hatte er selbst noch als Prior, ehe der geflohene Abt 
Jodocus Kaiser nach St .  Peter zurückkehr-te, vielleicht dafür gesorgt, dass 
die Schweizer Aussenstelle mit einem Gesinnungsgenossen besetzt wur- 
de? Jeden-falls, dass der Amtswechsel in Herzogenbuchsee eben in dem 
Jahr, in dem Sattler den Weg zur Reformation ging, ohne Zusammen- 
hang mit den st .  petrischen Ereignissen war, ist nicht anzunehmen. Nur 
ging Schneulin danach nicht den radikalen Weg zurn Täufer weiter, sori- 
dern blieb als reformierter Pfarrer in Bern, wo er auf Grund des mit der 
Probstei Herzogenbuchsee verbundenen Bürgerrechts wohl auch Bleibe- 
recht hatte. 
Wenn schon sehr früh gerade das Emmental, nicht weit von Herzogen- 
buchsee entfernt, zu einem Zeritrurn der Täufer wurde, könnte man sich 
auch hierfür einen Grund iri der Situation in Herzogenbuchsee denken. 
Über den Aufenthalt vori Sattler zwischeri 1525 und der Abfassung des 
Schleitheimer Bekenntnisses kurz vor seiner Hinrichtung im Mai 1527 ist 
fast nichts bekannt. Wenn St. Peter als letzten Probst von Buchsee jenen 
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1525 weggegangenen Johann Stock nennt, bedeutet dies, dass sich die 
Abtei von ihrer Probstei für die Zeit danach distanzierte. Es ist vorstellbar, 
dass Sattler ab 1525 einen guten Teil der Zeit hier bei seinem ebenfalls 
der Reformation zuneigenden Mitbruder Schneulin lebte und eben in 
und mit diesem sozialen Umfeld die Grundideen des Täufertums ent- 
wickelte, wie sie dann 1527 in der ((Brüderlich Vereingung)) niederge- 
schrieben wurden. Der gegenreformatorische Arm des nach dem Weg- 
gang Sattlers nach St. Peter zurückgekehrten Abtes reichte, wie unten 
zu zeigen sein wird, nicht bis in die in der Reformation befindlichen 
Schweizer Stadtterritorien. Als Schneulin dann vom Prozess und der Hin- 
richtung Sattlers in Rottenburg hörte, mag ihn dies bewogen haben, den 
staatlich abgesicherteren Weg der Berner Reformation zu wählen. 
Die Literatur hat sich bislang mit dem Thema Reformation und St .  Peter 
nicht befasst, wohl auch deshalb, weil nach der Flucht des Abtes 1522 
die Gegenreformation im Breisgau und der Übergang der Vogtei an 
Habsburg das Bild einer kontinuierlichen, von den Ereignissen der 



152Oer-Jahre kaum tangierten Klostergeschichte zuliess. Nimmt man 
freilich die Beziehung der Abtei zu ihren Schweizer Besitzungen in den 
Blick, so eröffnen auch die st. petrischen Quellen eine neue Perspektive 
auf die Geschicke der Abtei in der Reformationszeit. In einer meines Wis- 
sens in der Literatur bislang nicht bearbeiteten Dokumentensammlung, 
die, um 1750/1760 gebunden und - teilweise - kommentiert, von deut- 
schen Exzerpten des Rotulus Sanpetrinus über die Bestätigung der Rech- 
te durch die Genealogie der Zähringer hindurch bis zu einem Gutachten 
von Coelestin HerrmannS7 über das Recht von Altarweihen reicht, findet 
sich ein Auszug aus der Lutherbiographie ((Commentaria de actis et 
scriptis Martini Lutheri)) des grossen Luthergegners Johannes Cochläus 
genau zur Berner Disputation von 1528 - dem Jahr, in dem Probst Ru- 
dolf ebenda reformierter Pfarrer wurde.=* Nimmt man nun hinzu, dass in 
die Sammlung wenige Seiten zuvor «Ein kurzer Begri-ff über den Verlust 
der S t .  Petrischen Probstey Hertzogenbuchsee)) eingebunden ists9, liegt 
es nahe, dass man hier gegeri den Verlust der alten Güter, den man po- 
litisch nicht hatte abwenden können, wenigstens die - deftigen - Argu- 
mente der eigenen Konfession gegen die Reformatoren, denen man die 
Schuld am Verlust gab, setzen wollte. 
Auch in den Schriften Baumeisters findet sich unmittelbar im Anschluss 
an den Bericht über den Verlust von Herzogenbuchsee umfangreicher als 
im Breisacher Faszikel der Auszug aus C o c h l ä u ~ . ~ ~  Wenn in diesem Ex- 
zerpt ausdrücklich die Apostaten Zwingli und Wolfgang Capito erwähnt 
werden, mag dies in der Erinnerung der Abtei auch eine Form der Aus- 
einandersetzung mit den Mitgliedern des eigenen Konvents, die den 
Weg der Reformation gegangeri wareri, gewesen sein. Am Schluss des 
Cochläuszitats wird erwähnt, dass in der Berner Disputation allen Mes- 
sen, Exequien und liturgischem Gedenken abgeschworen worden sei, 
dass die Mönche ihr Habit abgelegt hätten und den Priestern sakrilegi- 
sches Heiraten erlaubt worden sei. Und dann stellen die Annalen aus- 
drücklich den Zusammenhang zwischen der aus Cochläus zitierten In- 
terpretation der Berner Disputation und den Vorgängen um Herzogen- 
buchsee her: Hätte man nach diesen Zitaten den Verlust der Probstei mit 
tiefem Schweigen beschliessen (((alte silentio sepeliendam))) wollen, so 
müsse man doch wegen des Schadens, den so viele Seelen genommen 
hätten, mit blutigen Tränen darüber klagen. Bedenkt man, dass der bei 
Cochläus genannte Capito im Zusammenhang mit der Verurteilung Satt- 



lers einen eindrucksvollen Brief zu dessen aus der Klosterhistoriographie 
verdrängten Person geschrieben hatte, ist diese Passage über das 
Schweigen vielleicht auch ein Hinweis auf eine spezifische Art der Aus- 
einandersetzung mit der eigenen Geschichte. 
Zwei Faktoren hatten neben den bereits erwähnten widrigen Entwick- 
lungen im Laufe des 15. Jahrhunderts die Wegnahme der Güter im 
Oberaargau im 16. Jahrhundert mit vorbereitet. Obwohl die Zehnt- und 
Zinseinkünfte, die über Jahrhunderte in feststehenden Beträgen bezahlt 
werden mussten, auf Grund der Geldentwertung nur noch einen Bruch- 
teil ihres ursprünglichen Wertes ausmachten, war es für die am Ort Le- 
benden ein ~rgernis, dass diese Mittel zu den Einkünften einer weit ent- 
fernten Herrschaft gehörten und damit, anders als in St. Peter selbst, 
nicht wieder z. B. durch Baumassnahmen in den regionalen Wirtschafts- 
kreislauf zurückflossen. Das ins Ausland abgezogene Geld war eines der 
Momente, mit dem die Berner Herrschaft gegen die abteilichen Rechte 
Stimmung machen konnte. Zum anderen blieben die Hofleute von Her- 
zogenbuchsee in den alten Untertanenverhältnissen, während ((ringsum, 
von den Städten gefördert, der Loskauf von der Leibeigenschaft immer 
breitere Schichten erfasste».61 
So wird man als Beginn des politischen Prozesses, der schliesslich zum 
Verlust der Probstei führte, wiederum das Jahr 1525 nennen können, in 
dem es zur offenen Auflehnung der Eigenleute des Dinghofes kam.62 
Auf Grund ihrer Klage musste St .  Peter 1526 den Hofleuten für nur 220 
Gulden die Hofzinse, Todfälle, Ehrschätze und vor allem die P-l'licht zum 
Besuch der Hofgerichte verkaufen, was gleichsam das Ende der alten 
Herrschaft bedeutete.63 Nur die Einkünfte aus den Kirchensätzen in Her- 
zogenbuchsee, Seeberg und Huttwil, sowie Reste von Personalrechten 
(zumindest in Huttwil auch das Recht der Pfarrerwahl) waren dem Klos- 
ter zunächst noch geblieben. Hatte Bern 1510 das Probsteigericht 
nochmals bestätigt, als Appellationsinstanz jedoch statt der Abtei bereits 
die eigenen Institutionen bestimmt, so verlor St. Peter nun die niedere 
und die hohe Gerichtsbarkeit an den Landvogt von Wangen, dem dann 
1579 auch die Schaf nerei von Herzogenbuchsee einverleibt werden soll- 
te. Dass der Berner Rat, dessen Gerichtsstand die Abtei 1416 mit der 
Annahme des Burgerrechts - damals zum Schutz - die Güter unterstellt 
hatte, den billigen Loskauf der Untertanen unterstützte, steht ausser 
Frage. 



Aber könnte nicht auch Michael Sattler, kurz zuvor noch Prior der Abtei 
und jetzt vielleicht in Herzogenbuchsee untergeschlüpft, eine Rolle bei 
der Festsetzung des geringen Preises gespielt haben? Seine wechselsei- 
tigen Sympathien mit den Bauern liessen sich für seine Zeit in S t .  Peter 
erschliessen. In den Umbrüchen der Reformation 152711 528 gehörte 
Huttwil zu den Gemeinden, die zunächst am stärksten gegen den neu- 
en Glauben opponierten, ohne sich freilich mit der Regierung in Bern an- 
legen zu wollen. So bleibt auch die Huttwiler Äusserung zur Aufhebung 
der Klosterherrschaft eine Stellungnahme, die von Bern im Rahmen sei- 
nes Rechtsverständnisses leicht zu ignorieren war: «. . .ist unser Meinung, 
dass Ir mögen die Klöster bevogten und regieren, ( . . . )  doch wer besser 
Brief und Siegel hab, dem so1 mans nit abschlachten wider Recht.. . ».64 

Welche Rolle dabei die Pfarrer in Huttwil spielten, ist nicht eindeutig fest- 
zumachen. Einerseits bestärkte der Kirchherr Melchior Brunner die Hutt- 
wiler in ihrer gegenüber der Reformation ablehnenden Haltung. Ande- 
rerseits gab es hier auch Priester, die den Antrag stellten, sich vereheli- 
chen zu dürfen, ohne dadurch ihre Pfründe zu verlieren. Schliesslich 
unterschrieb auch Melchior Brunner die Beschlüsse der Berner Disputa- 
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tion, obwohl zuvor von ihm ((kein veränderter Geist nach Huttwil ge- 
Abt Jodocus Kaiser, im Sockelbild drunqen)) war.65 In den Jahren danach finden sich iedoch auffallend vie- - 
der Auszug der Mönche "On Her- Ie Anhänger der Täufer in der Umgebung von Herzogenbuchsee - auf 
zogenbuchsee, aus der Abtegale- 
rie St. Peter Mitte des 18 Jahr- 

dem Markt von Huttwil (und in Sumiswald) verkündeten die Täufer am 

hunderts, ~~t~ ~ i l d -  und Filmstelle 9. Juli 1532 ihren Sieg in einem Gespräch mit den reformierten Pfarrern 
der Erzdiözese Freiburg (Christoph von Ob hier die Enttäuschung über die opportunistische Wende 
Hoppe) ihres früher verehrten Dekans Brunner und die Erinnerung an die Kon- 

sequenz eines Michael Sattlers, der kurzzeitig der Vorsteher ihrer Klos- 
terherrschaft war, nachwirkten? 
In der st. petrischen Abtegalerie findet man bei Jodocus Kaiser 
(1512-1 531) zum letzten Mal einen Hinweis auf die Schweizer Besit- 
zungen: Neben der Pest und den Bauernkriegen war das dritte grosse 
Unglück seines Abbatiats, dass ((Herzogenbuchsee von den Bernern mit 
allen Zehnten und Gütern entrissen wurde»:67 Im Sockelbild sieht man 
den Weggang der letzten Mönche von Herzogenbuchsee. Bereits 1487 
hatte Bern beschlossen, dass die Vogtei grundsätzlich von Mitgliedern 
des Grossen Rates ausgeübt werden sollte und damit eine Staatsaufsicht 
über die Klöster eingeführt. Im Sommer 1527 sind wiederum Auseinan- 
dersetzungen zwischen der Probstei und ihren Untertanen über den Un- 



terhalt des Kirchenchores belegt, in denen Bern nur von Letzteren un- 
parteiische Zeugen zur Widerlegung der äbtlichen Forderung verlangt6* 
-früher hatte, wie erwähnt, die Aussage des Abtes gegolten. Am 4. Au- 
gust dieses Jahres setzt Bern für die Klöster Vögte ein, für Herzogen- 
buchsee Hanns Strähler.69 Zu den Gründen, die man den in Bern ver- 
sammelten Abten für diesen Schritt vortrug, gehörte auch, dass «von 
ettlichen der übernutz in frömbde land geschickt)) werde, was beson- 
ders auf St. Peter zutraf, das jährlich etwa 400 bis 600 Gulden aus der 
Probstei Damit wurde der Besitz von Herzogenbuchsee sowie al- 
les Kirchengut zum Staatsgut, die Kirchen wurden mit reformierten Prä- 
dikanten besetzt. Die Säkularisation war quasi der letzte Schritt der Be- 
vogtung der Klöster durch die Stadt Bern. Die Vogtei war über 100 Jah- 
re zuvor für die Klöster ein der damaligen Zeit angemessener Schutz, für 
Bern selbst aber schon damals ein Machtinstrument gewesen, das die 
Stadt zwischenzeitlich konsequent weiter entwickelt hatte7I und nun im 
Zuge der Reformation zur übernahme der geistlichen Territorien nutzte. 
Die Abtei wehrte sich auf zweierlei Weise. Zum einen verkaufte sie, ehe 
der Übergang der Herrschaftsrechte vollzogen war, die acht auf dem Ter- 
ritorium von Solothurn liegenden Zehnten an diese Stadt und machte die 
Säkularisation somit zu einem zwischenstädtischen Konflikt. In einem 
Brief vom 7. April 1528 wollte Bern Solothurn dazu bewegen, dem Abt 
das Geld nicht auszuzahlen, damit nicht ((unsres lands nutzungen in 
frömbde land» gezogen würden. Bern fühlte sich hintergangen und be- 
nutzte später genau diesen Verkauf als Argument dafür, dass St .  Peter 
das Treueverhältnis zwischen Vogt und Kloster zerstört habe. Das Land- 
gericht Wangen schloss sich dieser Argumentation an und sprach, nach- 
dem Abt Johannes Erb nach dreimaligem Rufen nicht erschienen sei und 
sich auch nicht vertreten lasse, der Abtei am 2. März 1556 alle An- 
sprüche auf Herzogenbuchsee und die dazu gehörenden Kirchen und 
Zehnten ab. Rechte und Güter wurden zu bernischem Eigentum er- 
klärt.'* 
Zum andern mobilisierte die Abtei gegen den Beschluss von 1527 den 
Bischof von Konstanz, die vorderösterreichische Regierung in Ensisheim, 
die Stadt F r e i b ~ r g ~ ~ ,  in der der Abt ebenfalls Bürgerrecht hatte, und 
schliesslich König Ferdinand selbst. In den Reaktionen darauf, die man in 
der Aktensammlung zur Berner Reformation findet, verteidigt sich Bern 
z. B. gegenüber den ((Regenten im Oberelsass)) damit, dass man mit der 



Entscheidung nicht an die Gerechtigkeiten des Abtes und schon gar 
nicht an sein Burgerrecht rühren wolle, sondern der jetzt bestellte Vogt 
solle (z. B.) dafür sorgen, dass mit dem Überschuss das Haus, das baufäl- 
lig (buwvellig) sei, ersetzt werde.74 Im Oktober bestätigt Bern dem Abt 
in einem harten Schreiben nochmals, dass die Stadt das Recht und die 
Macht habe, einen Vogt in dieser Weise einzusetzen. Und in einem Brief 
vom selben Tag an die Stadt Freiburg, die sich für die Abtei eingesetzt 
hatte, unterstreicht Bern als Grund für die Bevogtung, dass die Geistli- 
chen die Einkommen nur zum eigenen Nutzen verwendet hätten, «aber 
die gotzhüser schier zu abfall haben lassen kommen».75 Am 7. Novem- 
ber ging die Weisung an Strähler, Zins und Zehnten e in~uz iehen.~~ Kon- 
kret hiess dies, dass nun der Vogt die Güter verwaltete, den Zehnten ein- 
zog, dafür aber auch für die Anschaffung von Zuchttieren und die Re- 
paratur des Kirchenchores zuständig war. Aus dem Verteidigungs- 
schreiben Berns an König Ferdinand vom 26. März 1528 spricht das 
Selbstbewusstsein der Stadt - und die Macht, es sich leisten zu können: 
Wenn Abt oder Probst das Gotteshaus versehen würden, «wie sich 
christlicher Ordnung nach gebürt)), wolle man dem nicht vor sein. Da 
dies jedoch nicht der Fall sei, nähme man nur seine alten Vogteirechte 
wahr.77 
Als Bern im Mai 1528 auch der Abtei gegenüber nochmals betonte, dass 
es sein Verhalten in der Wahrnehmung der Vogtei für rechtmässig hal- 
te, antwortete es auf einen Brief, der per Boten von St. Peter gekommen 
war. Einen rechtmässigen Probst, der die Sache der Abtei in Herzogen- 
buchsee vertrat, gab es nicht mehr, nachdem der letzte im Januar die 
Thesen der Berner Disputation unterschrieben und keiner widerfochten 
hatte. Es ist kein Zufall, dass sich in dem erwähnten, jüngst entdeckten 
Faszikel als Auszug eben die harte Darstellung des Cochläus gegen die- 
se ((scandalosa)) Disputation gefunden hat. Im März bestätigte Bern in 
einem Brief, «der propst von Buchsy (ist) abgevertigett«. Ob dies, wie 
Flatt meint78, bedeutet, er sei samt Archiv ohne Wiederkehr nach St .  Pe- 
ter gereist, muss angesichts dessen Nichtwidersetzens gegen die Be- 
schlüsse der Berner Disputation bezweifelt werden. Was hätte ange- 
sichts des harten gegenreformatorischen Kurses von Abt Kaiser ein Ab- 
trünniger in St. Peter noch zu suchen gehabt? Für diesen Zeitpunkt 
sagen die Berner Akten eindeutig, dass der letzte Probst reformierter 
Pfarrer in Bern wurde. Die Widersprüche erscheinen erst beim Prozess in 



Wangen fast 30 Jahre später. Das «abgefertigt» meint eher, dass sich die 
Sache der Probstei erledigt habe. Wie die finanziellen Transaktionen von 
da an bis zum endgültigen Verlust des Eigentums 1557 vorgenommen 
wurden, dafür wurde bislang kein Hinweis gefunden. 
Im April 1528 konnte die Abtei den Besitz auf Solothurner Gebiet trotz 
Berner Widerstands verkaufen. 1539 erwarb Bern dann auch diese vor- 
mals st. petrischen Zehnten in einem Tauschvertrag. Seit 1528 glaubte 
man in St. Peter nicht mehr an eine gute Zukunft seiner Besitzungen im 
Oberaargau und bot sie Bern zum Kauf an. Da der Abt jedoch, was Bern 
verlangte, nicht zu den Kaufverhandlungen anreiste, zogen sich die Strei- 
tigkeiten über Jahre hin und kamen mehrmals vor die eidgenössische 
Tagsatzung. 1539 beschwerte sich Abt Adam Guldin (1  531-1 544) bei 
der vorderösterreichischen Regierung im Oberelsass. Auch Interventio- 
nen der Konstanzer Kurie und des kaiserlichen Gesandten in Baden 
konnten Bern nicht zum Nachgeben bewegen. Erst als Abt Magnus 
Thüringer (1  544-1 553) 1549 eine Gesandtschaft nach Bern schickte, 
machte die Stadt einen Vorschlag zur übernahme des Eigentums gegen 
eine jährliche Pension von 100 Gulden. St. Peter wird darauf nicht ein- 
gegangen sein, weil es sich ausrechnen konnte, dass diese nicht allzu 
lange bezahlt würde. 
1555 brachte Bern dann die Angelegenheit trotz des Protestes aus En- 
sisheim vor das Landgericht in Wangen. Das Gericht erklärte, wie oben 
erwähnt, 1556 die Abtei aus drei Gründen aller Güter verlustig: Probst 
Rudolf habe nicht an der Disputation 1528 teilgenommen, er sei «hin- 
derrucks)) mit Briefen und ((Gewahrsamen)) verschwunden, und der Abt 
habe ohne Wissen des Vogts acht Zehnten verkauft.79 Da der erste 
Grund durch die Berner Reformationsakten widerlegt scheint, der zwei- 
te mit diesem aber in enger Verbindung steht, wird man auch diesen 
nicht für wahr halten müssen, zumal ja die Berner Deputierten die Ak- 
ten Herzogenbuchsees beschlagnahmt hatten. Nur der dritte Grund, der 
von Bern nicht genehmigte Verkauf der Güter an Solothurn, trifft zu. 
Woher aber rührt der eigenartige Widerspruch bei den zwei ersten Grün- 
den? Für Bern war jeder Grund gut genug, um die leidige Sache zum 
Abschluss zu bringen. Und für St. Peter? Hatte man diesen letzten, der 
Berner Reformation zustimmenden Probst, der ja in den eigenen Akten 
nicht auftaucht, so weit aus der Erinnerung der Abtei getilgt, dass er 
selbst nicht mehr sein durfte, um die Argumente Berns zu widerlegen? 
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Handelte man sich lieber vor Gericht eine Niederlage ein und verzichte- 
te auf sein Gut, als dass man sich zu einem Mitglied der Klosterfamilie 
bekannte, das seinen eigenen Weg gegangen war? 
Im st. petrischen Compendium Actorum für das Jahr 1527 und in dem 
Schriftstück ((Kurtzer Begriff über den Verlust der St. Petrischen Probstey 
Hertzog Buchsee)) findet sich eine andere Variante der Ge~chichte :~~ Mit 
dem Wandel des Glaubens war der Anfang zum Raub des Kirchengutes 
getan. Auf den Laurentiustag 1527 schickte der Berner Rat und Schult- 
heiss Friedrich Willendinger zwei Bürger und den Vogt zur Pobstei. Die 



drei Deputierten nahmen Probst Johannes Stock (dieser Name nur bei 
Baumeister) die Rodel, Register und Zinsbücher weg. Mit ihrer Erklärung, 
der Vogt werde fürderhin ((die Gefell)) der Probstei einnehmen, über- 
nahmen sie die Verfügungsgewalt über deren Eigentum. Dieses selbst 
blieb noch bei der Abtei. Als Abt Kaiser in Bern nach den Gründen für 
das Vorgehen fragte, erhielt er eine kurze Antwort, dass solches überall 
mit gutem Fug und Recht geschehe. Trotz der Intervention der Regierung 
im Oberelsass blieb Bern bis 1556 Nutzniesser aller st. petrischen Ein- 
nahmen. Schon aller weltlicher Macht beraubt, sei der Probst zur Dispu- 
tation 1528 mit Zwingli eingeladen worden, hätte es aber, in Machtfra- 
gen bereits erfahren, vorgezogen, zu fliehen, anstatt dort teilzunehmen, 
wo die Verkehrtheit (((perversitas))) den ersten Platz eingenommen habe. 
IVach den Angaben im ((Kurtzen Begriff)) wurde schon 1549 von Bern 
als Ursache für die Machtübernahme in Herzogenbuchsee das IVichter- 
scheinen des Probstes bei der Disputation 1528 sowie der heimliche Ver- 
kauf der Güter durch Abt Kaiser genannt - beide Ereignisse liegen je- 
doch erst nach der Machtübernahme, dem Laurentiustag 1527. Der rea- 
le Schaden - oder, bei Perspektivenwechsel, der Gewinn für Bern -, der 
mit einer nicht tragfähigen Geschichte begründet wurde, lässt sich für 
das Jahr 1549 auf einen Betrag zwischen 200 und 300 Gulden beziffern, 
die Differenz zwischen den alten, rechtlich zustehenden Einnahmen von 
400 bis 500 Gulden und dem Berner Angebot von 180 Gulden. 
Auch wenn die Widersprüche nicht auszuräumen sind, auf jeden Fall 
hatte man aus st .  petrischer Sicht trotz allem noch Glück, da sich der kai- 
serliche Gesandte bei der Eidgenossenschaft, Johann Melchior Hegget- 
Zer von Wasserstelz, für das Kloster einsetzte. 1555 machte die Abtei ei- 
nen letzten Versuch, die Probstei wieder zu errichten und für den erlit- 
tenen Schaden Ersatz zu erhalten. Als sie mit dem ((ordentlichen Weg 
Rechtens)) drohte und einen Prozess in Ensisheim anstrebte, drehte Bern 
offensichtlich den Spiess um und brachte die Angelegenheit vor das 
Landgericht Wangen. Erst nach dessen Spruch sah der Abt endgültig ein, 
dass «in der Sach nichts ausszurichten)) sei und willigte in einen Vertrag 
ein, nach dem die Abtei für eine Ablösesumme von 5000 Gulden auf 
ihre gesamten Schweizer Güter und Rechte verzichtete. Die Eigenleute 
wurden ihrer Eide gegenüber der Abtei e n t b ~ n d e n . ~ ~  Über Heggetzer, 
der später unter die ((Stifter und Wohltäter)) eingereiht wurde, berichten 
die Archivalien, dass er sich mit grosser Mühe um die Angelegenheiten 
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in Herzogenbuchsee bekümmert habe. Als Druckmittel entzog Öster- 
reich Bern den Zehnten und den Kirchensatz in Waldshut. Bern freilich 
revanchierte sich und sperrte dem Spital in Rheinfelden die Einkünfte im 
Oberaarga~ .~~  Abschliessend stellen die st .  petrischen Archivalen fest: 
Wenn schon eine Restitution der Probstei nicht möglich gewesen sei, so 
habe Heggetzer doch eine Kompensation in Geld von 12 000 Gulden er- 
reicht.83 Die Handschrift weist eine Notiz des 18. Jahrhunderts auf, dass 
man dies im alten Liber Vitae (von Gremmelspach?) nicht gelesen habe. 
Die Berner Dokumente belegen 5000 Gulden, was wohl die richtige 
Summe ist. 
Die Auseinandersetzung, die Bern mit St. Peter führte, war für die Stadt 
nur eine unter mehreren. Schon ein knapper Vergleich zeigt, dass die 
Händel situationsbedingt sehr verschieden ausgingen. Dem Deutschen 
Orden etwa, dem man für den Verkauf seiner Häuser vergeblich 24000 
Pfund geboten hatte, gab man sie 1552 zurück, während das Priorat 
Münchenwiler für 1500 Pfund an Bern überging. Angesichts der Recht- 
und Machtverhältnisse zahlte Bern St. Peter eine hohe Abfindung, 
wenngleich sie kaum dem Marktwert des mit dem Verzicht St. Peters er- 
langten Gutes entsprach.84 Wenn schon das Kloster jährlich 500 Gulden 
Einnahmen hatte, wird sich die Abfindung, die Bern jeden weiteren Streit 
ersparte, in sehr kurzer Zeit amortisiert haben. 
Die Zusammenschau der über 400-jährigen Beziehungen der Schwarz- 
wälder Benediktinerabtei zu ihrem Schweizer Territorium ergibt ein fa- 
cettenreiches Bild, das je nach Standpunkt die Fakten auch emotional 
unterschiedlich werten lässt. Manche Fakten sind nicht einmal ab- 
schliessend zu klären. Die Entscheidung der Zähringer, die ererbte bur- 
gundische Besitzung der neu gegründeten Abtei zu übertragen, hatte 
sowohl politische - der Brückenschlag zwischen dem süddeutschen und 
dem Schweizer Besitz im Vorfeld der Städtegründungen - wie religiöse 
Gründe - die Sicherung des für das Seelenheil wichtigen liturgischen Ge- 
denken~ für die Stifterfamilie. Welche überwogen, wird man nie genau 
sagen können. Ebenso wird sich abschliessend nicht klären lassen, wel- 
chen Anteil an der Entscheidung, das Kloster von Weilheim auf den 
Schwarzwald zu verlegen, die Möglichkeit hatte, dieses mit dem ererb- 
ten Gut in der Schweiz auszustatten. Schliesslich werden für die Grün- 
dungsphase auch die Umstände der Wegnahme und Rückgabe von 
HuttwP5 1 109 nicht aufzuklären sein. 
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Für das Verständnis der weiteren Geschichte ist sicher das Aussterben 
der Zähringer Herzogsfarriilie und damit der Verlust des fürstlichen Pa- 
trons ein schwer wiegender Einschnitt. Ab da steht die Abtei in ständi- 
gen Auseinandersetzungen um den Erhalt ihrer Rechte. Verschärft wird 
die Situation nochmals rnit dem Machtverlust der Kiburger als den 
Zähringer Erben und dem Übergang der Vogtei an die Stadt Bern. Konn- 
te man sich im Breisgauer Kerngebiet im 15 .  Jahrhundert auf eine ge- 
wisse Unterstützung von Seiten Habsburgs (und Württembergs) ver- 
lassen, so blieb diese in der Schweiz wirkungslos. Nur kurzfristig bringen 
die Bürgerrechte von Solothurn und Bern eine Entlastung. Im Kern ist da- 
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mit jedoch bereits der Rechtsgrund für den späteren Prozess der Säkula- 
risation des Territoriums gelegt, in dem sich Bern immer wieder auf die 
aus der Kastvogtei herrührenden Rechte berief. Selbst wenn man dies 
gewusst hätte, vermeiden hätte sie sich kaum lassen. 
Schliesslich zeigt der Blick auf das Ende der Schweizer Besitzungen, dass 
man ähnlich wie später im 18. Jahrhundert die Vorboten der Säkularisa- 
tion schon Jahrzehnte vorher ahnen konnte. Ab etwa 1480 stand man 
nur noch in Abwehr gegen die Ausbreitung der Berner Machtansprüche, 
die sich mit dem gewachsenen politischen Selbstbewusstsein der Unter- 
tanen zu einem sich wechselseitig verstärkenden, für die Abtei explosi- 
ven Gemisch verbanden. Hinzu kamen mit der Reformation die Verunsi- 
cherungen im eigenen Konvent. Wenn man in den Akten von 1522 in 
Herzogenbuchsee das erste Fastenbrechen findet, war dies eben das 
Jahr, in dem Abt Kaiser aus der Abtei geflohen war. Dies waren keine 
guten Voraussetzungen, um auch nur in Rückzugsgefechten starke Lini- 
en zu halten, auf Verbündete konnte man schon lange nicht mehr 
zählen. Inwieweit die Probstei selbst sich der Reformation geöffnet hat- 
te, wird wohl ebenfalls unsicher bleiben. Die Schweizer Quellen hierzu 
widersprechen sich, die st. petrischen schweigen - vielleicht ausser dem 
Auszug aus der Schrift von Cochläus, in dessen Sicht der Vorgänge von 
1528 in Bern sich das Kloster verstanden fühlen mochte. Ganz am 
Schluss taucht fast wie aus dem Mittelalter gegen all die reformatori- 
schen und revolutionären Umtriebe nochmals ein Adliger, Heggetzer von 
Wasserstelz, auf und rettet der Abtei, wenn schon nicht den Besitz, so 

der früheren st. petrischen Be- doch wenisstens einen ordentlichen Batzen Geld. Wie er es seschafft - - 
sitzungen, der bis heute die hat, nachdem das Wangener Gericht bereits den Verlust des Territoriums 
gekreuzten Schlüssel St. Peters im 
Ortswappen führt. verfügt hatte, doch noch eine Entschädigung zu erreichen, wird wohl 
~~t~ Denkmalpflege des Kantons ebenfalls ein Rätsel bleiben. Schon damals muss das, wie die Dokumen- 
Bern (M. Hesse) te belegen, dem Kloster so ungewöhnlich vorgekommen sein, dass man 

ihn den Stiftern und Wohltätern zuordnete, die «nie vergessen werden 
im Gebet der Brüder)). Die Erinnerung an sein Verdienst ist in den wie- 
derum 200 Jahre später geschriebenen st. petrischen Annalen ebenso 
wachgehalten worden wie diejenige an die Zähringer und - man wird 
sagen müssen - Rheinfelder Stifter, die durch ihr burgundisches Territo- 
rium, das zu grossen Teilen auf die neue Abtei übertragen wurde, über- 
haupt erst die Verlegung des Klosters St .  Peter auf den Schwarzwald 
möglich gemacht hatten. 
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Schutzbedurftigkeit ermunterte Bern, seine Landeshoheit gegen sie herauszu- 
kehren. . . »  
Die Rechtsquellen des Kantons Bern (wie Anm 42), Nr. 193, 391/392. 
Deren Schreiben unter GLA 1021231. 
Steck, Tobler, Aktensammlung (wie Anm. 54), Nr. 1322. 
Ebenda, Nr 1353. 
Ebenda, Nr. 1363. 
Ebenda, Nr. 1577. 
Flatt, Die Errichtung der bernischen Landeshoheit (wie Anm. 1 O), 31 2. 
Flatt, Die Errichtung der bernischen Landeshoheit (wie Anm 1 O), 313. 
Baumeister, Compendium Actorum (GLA 65/532), 327/328, ((Kurtzer Begriff 
über den Verlust der St. Petrischen Probstey Hertzog Buchseen (vgl. Anm. 59), 
43-46 Fur die Transskription dieses Schriftstückes und \~ i ch t i ge  Hinweise zum 
Thema danke ich Klaus Weber, St. Peter. 
Die Rechtsquellen (wie Anm 42), Nr 193 b, 3921393 
Feller, Geschichte Berns (wie Anm. 66), 316. 
Dokumentensammlung St Peter (wie Anm. 59), 50. 
Vgl die Zusammenstellung bei Flatt, Die Errichtung (wie Anm IO), 314/315 
Huttwil ist der einzige Ort der früheren st petrischen Besitzungen, der bis heu- 
te die gekreuzten Schlüssel St. Peters im Ortswappen führt. 


